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Vorwort

Thomas Heidel vollendete am 27. Juli 2021 das 65. Lebensjahr. Aus diesem
Anlass ehren ihn die Herausgeber und Autoren mit vorliegender Fest-
schrift. Der Kreis der Mitwirkenden vereint das gesamte Spektrum juristi-
scher Tätigkeit in Wissenschaft und Praxis, von der Forschung über den
weiten Bereich der Beratung bis hin zur Konfliktbewältigung, wobei von
der Ausbildung bis zum Ruhestand jeder Lebensabschnitt vertreten ist. Als
Forum freier Ideen spiegeln die Beiträge, wofür Thomas Heidel seit vielen
Jahren steht, geschätzt wird und was auch seine anwaltliche Arbeit prägt.

Sie nehmen die herausfordernden Themen unserer Zeit in den Blick
und lassen in ihrer Gesamtheit die Vielfalt der Problematik aufscheinen,
mit der man bei der Anwendung des Gesellschaftsrechts und benachbarter
Rechtsgebiete in der Praxis umgehen muss. Vielfalt und Weite kennzeich-
nen auch den Werdegang von Thomas Heidel, der nicht nur die Rechte,
sondern auch Volkswirtschaft und Politikwissenschaften studiert hat. Ge-
boren in Berlin wuchs Thomas Heidel in Oldenburg und Delmenhorst auf.
Nach seinem Studium in Kiel und Freiburg betreute der Verfassungsrich-
ter Prof. Dr. mult. Konrad Hesse seine Dissertation zum Thema: “Verfas-
sungsfragen der Finanzierung von Privatfunk durch Werbung“. Seit 1987
ist Thomas Heidel bei Meilicke Hoffmann & Partner als Rechtsanwalt in
Bonn tätig und lebt dort mit seiner Ehefrau Uschi Heidel, mit der er drei
Kinder hat.

Früher Schwerpunkt seiner anwaltlichen Tätigkeit war neben dem Ge-
sellschaftsrecht das Steuerrecht. Seine Herausgeberschaft von juristischen
Werken und seine Veröffentlichungen spiegeln die gesamte Breite anwalt-
lichen Schaffens wider. Sie decken mit namhaften Werken das Aktien-
und Kapitalmarktrecht, Handelsrecht, das Bürgerliche Recht und das Steu-
errecht ab, aber auch die Praxisliteratur zur anwaltlichen Gestaltung.
Ebenso wie bei der anwaltlichen Tätigkeit liegt der Kernbereich seines
wissenschaftlichen Wirkens im Aktienrecht. Besonders hervorzuheben ist
daher unter seinen Werken der „Heidel“, der von ihm als Alleinherausge-
ber inzwischen in 5. Auflage im Nomos-Verlag erschienene Kommentar
zum Aktiengesetz und zu den angrenzenden Rechtsgebieten.

Sein Selbstverständnis als Jurist, ohne Angst vor dem weißen Blatt nie
aufzuhören, neu anzufangen mit dem Mut, neue Wege zu beschreiten,
zeigt sich immer wieder in der wissenschaftlichen und praktischen Ausein-
andersetzung mit neuen oder jedenfalls in der Praxis bislang ungenutzten
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Regelungen, seien dies nun 2002 die Schuldrechtsreform, 2020 das neue
Aktienrecht nach ARUG II sowie die Corona-Gesetzgebung oder die Akti-
vierung des Rechtsinstituts des Besonderen Vertreters. Der Deutsche Juris-
tentag 2018 hat ihn als Referenten zur Reform des Beschlussmängelrechts
gesehen. Beratung, Vertretung vor Gericht und mehrfache Bestellung zum
Besonderen Vertreter in der Aktiengesellschaft haben mithin eine fundier-
te Basis.

Dem entspricht der große Bogen der nachfolgenden Abhandlungen
in Spektrum und Anspruchshöhe, von den verfassungsrechtlichen und
gesetzlichen Grundlagen ausgehend bis in die Detailprobleme des Aktien-
rechts von der Gründung bis zur Auflösung, vom historischen Rückblick
bis hin zur Neuregelung des Rechts der Personengesellschaften. Breiten
Raum nehmen dabei ebenso wie in der anwaltlichen Praxis und den Ver-
öffentlichungen von Thomas Heidel die innere Ordnung der Gesellschaft
und der interne Konflikt ein. Entsprechend seinem rechtspolitischen Enga-
gement kommt dem Schutz der Aktionäre die gebührende Beachtung zu.
Soll und Haben als Lebenselixier kaufmännischen Wirkens und das weite
Gebiet der Steuerpflicht runden das Gesamtbild ab.

Im Namen aller Mitwirkenden, mit herzlichem Dank für die von ihnen
zum Tragen gebrachte Sachkunde und die viele Arbeit, wünschen wir
als Herausgeber Thomas Heidel alles Gute zum Geburtstag und eine von
ungebrochener Gesundheit und Tatkraft getragene, glückliche Fortsetzung
seines Lebenswegs.

 
Köln, Berlin, Hamburg und Bonn, im September 2021

 

Burkhard Gehle Heribert Hirte Daniel Lochner

Vorwort
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Geleitwort

Der Autor und sein Verlag

Kennengelernt habe ich Thomas Heidel 1992 als junger Verlagsleiter in
einer wöchentlichen Runde von Familienvätern, die ich wegen ihrer Ab-
sicht, über intellektuelle Zäune zu schauen, die „Giraffenrunde“ nannte.
Thomas Heidel war damals wie heute Rechtsanwalt in der Bonner An-
waltssozietät Meilicke und Partner, deren Gründer Heinz Meilicke sich
bereits in der Nachkriegszeit einen Namen als Fachautor gemacht hatte.
Das umfangreiche Publikationsverzeichnis der Kanzlei zeigt, welche beein-
druckende literarische Kanzleitradition entstanden ist.

Siegfried Unseld, der ehemalige Gesellschafter der Nomos Verlagsgesell-
schaft, zitierte in seinem Buch „Der Autor und sein Verleger“ (2. Auflage 1982,
S. 11) einen Soziologen, der an den Suhrkamp Verlag schrieb: „Napoleon war
schon deshalb ein großer Mann, weil er einen Verleger erschießen ließ.“ Und
der Dramatiker Hebbel meinte: „Es ist leichter, mit Christus über die Wogen
zu wandeln, als mit einem Verleger durchs Leben.“ (ebenda, S. 11). Als Fron
oder auch nur konfliktreich kann Thomas Heidel das Verhältnis zu seinen
Verlagen nicht empfunden haben, sonst wären diese zahlreichen umfangrei-
chen Werke nicht entstanden. Das Verhältnis war stattdessen über Jahrzehnte
hinweg von einer kreativen Autor-Verleger-Freundschaft geprägt. Thomas
Heidel ist in dieser Zeit selbst zu einem „halben Verlagsmenschen“ und zu
einem Talentscout für gute Autoren geworden.

Unter den zahlreichen Veröffentlichungen möchte ich einige besonders
bedeutsame herausgreifen:

Das erste Buch, seine Dissertation „Verfassungsfragen der Finanzierung
von Privatfunk durch Werbung“, ist 1986 bei Nomos in der UFITA-Schrif-
tenreihe erschienen. Die Schriftenreihe wurde damals von mir betreut, der
Kontakt war offenbar aber nur sehr flüchtig.

Elf Jahre später. Das erste für die anwaltliche Praxis bestimmte Werk
entwickelte sich gleich zu einem juristischen Bestseller. Im Jahr 1997
erschien das völlig neu konzipierte Werk „AnwaltFormulare“, das den
Namen des (Mit-)Herausgebers Thomas Heidel und den damals noch jun-
gen Deutschen Anwaltverlag in den Anwaltskanzleien weithin bekannt
machte. Ich erinnere mich an ein etwa einstündiges Verhör mit zahlrei-
chen kritischen Fragen von Thomas Heidel und seinem Anwaltskollegen
Stephan Pauly, bevor meine Konzeption für gut befunden wurde und die
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Herren in die Herausgeberschaft einwilligten. Das Werk ist noch heute
ein „erratischer Block“ (s. Vorwort zur 1. Auflage) in der Landschaft der
mittlerweile zahlreichen Formularbücher.

Der Hype um den 1997 eingerichteten „Neuen Markt“ bot den äußeren
Anlass  für  einen  neuen  umfangreichen  Kommentar  zum  Aktienrecht
und  Kapitalmarktrecht.  Auf  3.300  Seiten  (also  nahe  der  Bindegrenze)
heben die Autoren und Autorinnen die Trennung zwischen Aktien- und
Kapitalmarktrecht auf und behandeln die Aktiengesellschaft ganzheitlich
(Janine  Wendt,  Rezension in:  Der  Gesellschafter  3/15).  Das  Werk wird
wegen dieser Konzeption und der Praxisnähe seit Jahren in Besprechungen
hochgelobt.

Die große Schuldrechtsreform, die am 1.1.2002 in Kraft trat, bot Anlass,
sämtliche geänderten und neuen Vorschriften in einem Kommentar mit
dem Titel  „Schuldrecht“  zu  bündeln  und  zu  erläutern.  Herausgegeben
wurde der Band von der Kölner Hochschullehrerin Barbara Dauner-Lieb,
dem Freiberger Hochschullehrer Gerhard Ring und dem Richter am BGH
Manfred Lepa. Für die anwaltliche Sicht stand Thomas Heidel. Es gelang die
Zusammenstellung eines hervorragenden Autorenteams. Kommentierung
und Produktion erfolgten unter größtem Zeitdruck, und so konnte das Werk
noch wenige Tage vor Inkrafttreten der bis zuletzt umstrittenen Reform vom
Verlag ausgeliefert werden. Noch heute sehe ich abgewetzte Exemplare in
den Regalen von Anwaltsbibliotheken und Richterzimmern stehen.

Der Erfolg ermutigte zu einem Großprojekt, dem völlig neu konzipier-
ten „AnwaltKommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch“. Das zunächst
(dem Gesetz insoweit folgend) auf fünf Bände angelegte Werk positionier-
te sich zwischen dem Palandt, dem zweibändigen Erman und dem Mün-
chener Kommentar, der im Übrigen ebenfalls zeitgleich mit einer bedeu-
tenden Reform, nämlich der zum Familienrecht, ab dem Jahr 1978 veröf-
fentlicht wurde (Willoweit, Rechtswissenschaft und Rechtsliteratur im 20.
Jahrhundert, München 2007, S. 406). Der große BGB-Kommentar er-
scheint inzwischen bei Nomos in gedruckter Ausgabe und Online mit
einem Umfang von annähernd 20.000 Seiten. Herausgeberin und Heraus-
gebern ist es gelungen, hervorragende Autorinnen und Autoren zu gewin-
nen, deren Zahl auf heute über 200 angewachsen ist. Alle gemeinsam bür-
gen für wissenschaftliche Tiefe, Ausgewogenheit und Praxisnähe.

Wie hervorragende Musiker werden juristische Autoren mit zunehmen-
dem Alter reifer und virtuoser in Darstellung und Interpretation. Wir
wünschen uns daher gemeinsam mit Thomas Heidel noch viele Neuaufla-
gen und weitere spannende Neuerscheinungen.

 
Dr. Alfred Hoffmann, Verlagsleiter

Geleitwort
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Zum Geleit

Die Herausgeber dieser gewichtigen Festschrift haben mich, einen ehema-
ligen Ausbilder des Jubilars, vor der Drucklegung gebeten, noch ein Ge-
leitwort hinzuzufügen. Dem komme ich gerne nach. Denn es gibt mir
Gelegenheit, mein schlechtes Gewissen gegenüber dem Jubilar zu entlas-
ten.

 
Mitte der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts praktizierte ich als
Rechtsanwalt in Hong Kong. Als deutscher Rechtsanwalt war ich dort
ziemlich allein auf weiter Flur. Das hing damit zusammen, dass das deut-
sche anwaltliche Berufsrecht es einem deutschen Rechtsanwalt an sich
nicht gestattete, sich an einem anderen Ort als dem seiner Niederlassung
in Deutschland auf Dauer anwaltlich zu betätigen (sog. Residenz- und
Kanzleipflicht sowie Zweigniederlassungsverbot).

Ich war damals in Bonn zugelassen. Der Geschäftsführer der Kammer
hatte indessen Verständnis für mein Fernweh. Er erklärte mir in gut rhei-
nischem Tonfall: “jede ausjewanderde un jede doode Anwald is ene joode
Anwald….. Hängen Sie Ihr Praxisschild irgendwo in Bonn diskret auf.
Und stellen Sie sicher, dass die Post Sie erreicht!“

 
Als in Deutschland zugelassener Anwalt war ich berechtigt, Referendare
auszubilden. Es muss sich unter reiselustigen Referendaren herumgespro-
chen haben, dass es da in Hong Kong einen Anwalt gab, bei dem man die
„Rechtsanwaltsstation“ abdienen und gleichzeitig Ostasien kennen lernen
konnte. Und so landete Thomas Heidel auch bei mir. Meine „Konditio-
nen“ waren die gleichen wie die, die Ende der sechziger Jahre in Tübingen
mein eigener Ausbilder mir auferlegt hatte: Minimum eine juristische Ar-
beit, damit der Referendar beurteilt und ihm (bzw. ihr) ein Zeugnis ausge-
stellt werden konnte. Ansonsten war der Referendar frei in der Gestaltung
seiner Zeit. Allerdings musste er sich am Ende seiner Stage bei seinem
Ausbilder verabschieden. Warum? Meinem eigenen Ausbilder war einmal
das Missgeschick widerfahren, dass er einem Referendar ein Zeugnis aus-
gestellt hatte, der kurz nach Beginn der Station, von ihm unbemerkt,
verstorben war. Das hatte ihm beträchtlichen Ärger beim OLG Stuttgart
eingebracht. Und dies sollte mir nicht passieren!
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Thomas Heidel und ich fanden sofort zu einander. Wir teilten nicht nur
juristische und geographische Entdeckerfreuden. Wir kamen auch beide,
um eine Aspirantin auf den Posten der Bundeskanzlerin zu paraphrasie-
ren, „vom Verfassungsrecht her“. Beide hatten wir Bundesverfassungsrich-
ter als Doktorväter, ich in gewisser Weise sogar „Doktoreltern“, denn mein
Doktorvater war mit einer Bundesverfassungsrichterin verheiratet.

 
Bei der Verabschiedung erwischte Thomas Heidel mich auf dem falschen
Fuß. Denn er bat mich um meine ehrliche Meinung zur Frage, ob er für
den Anwaltsberuf geeignet sei. Keine Frage: Thomas Heidel war ein sehr
guter Jurist. Ich hätte ihn mir daher gut in einer akademischen Laufbahn
vorstellen können. Aber um ein erfolgreicher Anwalt zu werden, gehört
auch, wie ich von den Namensträgern der Kanzlei Meilicke gelernt hatte,
„mit dem Geschirr klappern zu können“. Und das konnte ich mir damals
bei dem Jubilar weniger gut vorstellen. Also druckste ich herum, aber gab
ihm ein Empfehlungsschreiben für Meilicke, Hoffmann & Partner mit auf
den Weg.

 
Was folgte, ist bekannt und zeigt, wie falsch ich lag. Der Jubilar ist
ein überaus erfolgreicher Anwalt geworden, und dies nicht zuletzt auf
Grund seiner Fähigkeit, auf allerhöchstem Niveau „mit dem Geschirr zu
klappern“: er veröffentlichte juristische Kommentare und gab Handbücher
heraus mit der Folge, dass „Heidel“ einer der bekanntesten Namen am
Firmament des deutschen Gesellschaftsrechts wurde. Diese elegante Art,
sich und seine Kanzlei „zu verkaufen“, war wohl auch deshalb so erfolg-
reich, weil sie in Verbindung stand mit zwei weiteren Eigenschaften des
Jubilars: seinem originellen und kritischen Verstand und seiner Zähigkeit
im Verfolgen von einmal als richtig erkannten Ideen bzw. Mindermeinun-
gen. Und nicht zuletzt besitzt Thomas Heidel die Gabe, Menschen an sich
zu binden, mit anderen Worten die Gabe der Freundschaft. So bin auch
ich, sein einstiger Ausbilder, Dank seiner Anhänglichkeit und Treue längst
ein Freund geworden. Als solcher wünsche ich ihm zum 65. Geburtstag
ebenso glückliche Jahre wie sie mir seit meinem Eintritt in den Ruhestand
vergönnt waren.

 
Wolfgang Knapp

Zum Geleit
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